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Einfluss der Retention 
auf die Weisheitszahn-
mineralisation

Leitthema

Der Einfluss der Retention auf die Rei-
fung der Weisheitszahnmineralisa-
tion wird in der Literatur kontrovers 
beurteilt. Es ist Ziel der vorliegenden 
Arbeit, auf folgende Fragen Antwor-
ten zu finden: Wie groß ist der zeit-
liche Einfluss der Retention auf die 
Weisheitszahnmineralisation? Ge-
nügt der Nachweis von einem oder 2 
retinierten Weisheitszähnen im Un-
terkiefer mit abgeschlossenem Wur-
zelwachstum (Stadium H), um eine 
rechtlich verbindliche Aussage zum 
Alter von 18 Jahren machen zu kön-
nen? Ist eine rechtlich verbindliche 
Aussage zum Alter von 18 Jahren 
möglich, wenn ein oder 2 retinierte 
untere Weisheitszähne kurz vor Ab-
schluss des Wurzelwachstums stehen, 
d. h. ein Stadium G nach Demirjian 
aufweisen?

Für die forensische Altersdiagnostik bei 
lebenden Personen sind in der Schweiz 
die Altersgrenzen 10, 15, 16 und 18 Jahre 
von besonderer rechtlicher Bedeutung. In 
Deutschland sind dies die Altersgrenzen 
14, 18, 21 Jahre und im Asylverfahren das 
Alter 16 Jahre [10, 21]. Während Röntgen-
untersuchungen zur forensischen Alters-
diagnostik in Deutschland und Österreich 
bislang nur in Strafverfahren juristisch le-
gitimiert waren, sind sie neuerdings un-
ter bestimmten Voraussetzungen auch in 
Asylverfahren möglich [9, 19, 21, 22]. Im 
Zeitraum zwischen 1999 und Ende 2009 
wurden im Institut für Rechtsmedizin 
der Universität Zürich (IRMZ) im Rah-
men von Strafuntersuchungs-, Asyl- und 

Zivilverfahren insgesamt 323 Personen 
(115 Personen im Straf-, 206 im Asyl- und 
2 im Zivilverfahren) untersucht. Ziel der 
durchgeführten Altersschätzungen war 
fast ausnahmslos die Beantwortung der 
Frage nach dem vollendeten 18. Lebens-
jahr. Gestützt auf die Empfehlungen der 
„Arbeitsgemeinschaft für forensische Al-
tersdiagnostik“ 2001 und 2008 [24, 25] 
basiert am IRMZ die forensische Alters-
schätzung am Lebenden auf folgenden 
Verfahren:
F		körperliche Untersuchung,
F		Röntgenuntersuchung der linken 

Hand (in ausgewählten Fällen einem 
Klavikularröntgenbild) und

F		zahnärztliche Untersuchung, ein-
schließlich einem Übersichtsröntgen-
bild (Orthopantomogramm, OPT).

Bei der Frage nach dem Alter von 18 Jah-
ren gilt das Wurzelwachstum des Weis-
heitszahns bei der zahnärztlichen Unter-
suchung als wichtigstes Kriterium [4, 15]. 

> Die vollständige Mineralisation 
der Wurzeln der dritten 
Molaren gibt allein keine 
Rechtssicherheit

Auch die vollständige Mineralisation der 
Wurzeln der dritten Molaren (Stadium H 
nach Demirjian et al. [5]) gibt allein aber 
keine rechtsgenügende Sicherheit für ein 
Alter von über 18 Jahren. Viele Untersu-
chungen, die anhand von Mittelwerten 
mit Standardabweichungen eine solche 
Sicherheit vorgeben, sind statistisch frag-
würdig [12].

Material und Methode

Untersuchungskollektiv

Retrospektiv wurden 1260 OPT von 
669 weiblichen Patienten (53%) und 591 
männlichen Patienten (47%) des Zahn-
medizinischen Zentrums der Universität 
Zürich ausgewertet [23]. Die konventio-
nellen Röntgenbilder waren im Zeitraum 
zwischen 1992 und 2001 aus diagnosti-
schen Gründen angefertigt worden. Es 
stammen 1137 OPT (90,2%) von Patienten 
mit schweizerischer Staatszugehörigkeit; 
die übrigen 123 OPT (9,8%) können Pa-
tienten aus anderen europäischen Län-
dern zugeordnet werden. Kein nichteuro-
päisches Land ist im Patientengut vertre-
ten. Die Angaben hinsichtlich der geogra-
fischen Herkunft und des Alters der Pa-
tienten wurden den Aufnahmejournalen 
der jeweiligen Kliniken entnommen. Es 
gibt keine Gründe, an der Korrektheit der 
Patientenangaben zu zweifeln.

Ausgehend vom für die Untersuchung 
maßgebenden Alter von 18,0 Jahren wur-
de ein Kollektiv aus Patienten in einem Al-
tersbereich von 18−3 Jahren bis 18+5 Jah-
ren untersucht. Die Zahlen pro Jahrgang 
(.	Tab. 1) variieren zwischen 142 bis 198; 
hierbei umfassen die 17- und 18-Jährigen, 
als die entscheidenden Jahrgänge, etwas 
höhere Fallzahlen.

Untersuchung

Die Bestimmung des Mineralisations-
stadiums beschränkte sich auf die Weis-
heitszähne 38 und 48 im Unterkiefer. Es 

469Rechtsmedizin 6 · 2010  | 

brought to you by COREView metadata, citation and similar papers at core.ac.uk

provided by RERO DOC Digital Library

https://core.ac.uk/display/159151101?utm_source=pdf&utm_medium=banner&utm_campaign=pdf-decoration-v1


wurden nur Fälle berücksichtigt, bei de-
nen Zahn 38 und/oder Zahn 48 eindeutig 
einem Stadium nach Demirjian et al. [5] 
zugeordnet werden konnten. Die Auswer-
tung erfolgte nach:
F		Geschlecht: männlich/weiblich,

F		Alter: 15. bis 22. Altersjahr,
F		Lage der Weisheitszähne: retiniert/

nichtretiniert und
F		Zahnentwicklungsstadium: Stadien-

einteilung nach Demirjian et al. [5].

Drei Untergruppen nur mit den Stadien G 
und H wurden gezielt ausgewertet:
a) Retinierte Weisheitszähne mit abge-
schlossenem Wurzelwachstum (Stadi-
um H) mindestens auf einer Seite. Zum 
Vergleich wurden auch die entspre-
chenden Werte für die durchgebrochenen 
Weisheitszähne ermittelt;
b) Weisheitszähne mit abgeschlossenem 
Wurzelwachstum (Stadium H; retiniert 
oder nichtretiniert) auf der einen und 
einem retinierten Weisheitszahn mit nicht 
vollständig abgeschlossenem Wachstum 
(Stadium G) auf der anderen Seite sowie
c) Weisheitszähne mit nicht vollständig 
abgeschlossenem Wachstum (Stadium G) 
beidseits, mindestens auf einer Seite reti-
niert.

Wahl des zu untersuchenden 
Weisheitszahns

Die topografische Lage der unteren Weis-
heitszähne hatte keinen Einfluss darauf, 
ob sie berücksichtigt wurden, solange sie 
eindeutig einem Stadium nach Demirji-
an et al. [5] zugeordnet werden konnten. 
Beim Kriterium Lage wurde auf dem OPT 
zwischen retinierten und nichtretinierten 
Zähnen unterschieden:
a) Röntgenologisch normal durchge-
brochene Zähne mit abgeschlossenem 
Wurzelwachstum wurden als „nichtreti-
nierte Zähne“ beurteilt. Da die Röntgen-
bilder nur radiologisch ausgewertet wur-
den, können in der Gruppe der „nichtreti-
nierten Zähne“ vereinzelte, klinisch teilre-
tinierte Zähne nicht a priori ausgeschlos-
sen werden.
b) Zähne mit abgeschlossenem Wur-
zelwachstum wurden als retiniert defi-
niert, wenn sie radiologisch vollständig 
von Knochen umgeben waren. Verlager-
te Zähne, d. h. Zähne mit abweichender 
Zahnachse zu den anterior liegenden Mo-
laren, waren bei abgeschlossenem oder 
nichtabgeschlossenem Wurzelwachstum 
per se als retinierte Zähne definiert wor-
den.
c) Nicht vollständig gebildete Zähne mit 
„korrekter“ Achse der Krone und/oder 
Wurzel wurden nicht als retinierte Zähne 
beurteilt, da deren Durchbruch noch er-
wartet werden kann und kein Einfluss der 
Lage auf die Mineralisationsgeschwindig-
keit angenommen wurde.

Tab. 1  Verteilung der Orthopantomogramme nach Alter und Geschlecht

Alter der Patienten 
(Jahre)

Anzahl (n) der Orthopantomogramme

Gesamt Männliche Patienten Weibliche Patienten

15 144 71 73

16 142 57 85

17 177 82 95

18 198 86 112

19 149 74 75

20 154 72 82

21 145 70 75

22 151 79 72

Tab. 2  Beidseits vorhandene Weisheitszahnanlagen (Stadien G und/oder H  
nach Demirjian et al. [5], rechts und links)

  Beide retiniert Einer retiniert Keiner retiniert

Männlich      

Anzahl (n) 66 54 195

Anteil (%) 9,62 7,87 28,42

Weiblich      

Anzahl (n) 34 42 198

Anteil (%) 4,96 6,12 28,86
Die Prozentwerte beziehen sich auf alle 686 Fälle mit den Stadien G und H.

Tab. 3  Nur ein Weisheitszahn vorhanden (Stadium G oder H, rechts oder links)

  Einer retiniert Keiner retiniert

Männlich    

Anzahl (n) 17 34

Anteil (%) 2,48 4,96

Weiblich    

Anzahl (n) 7 39

Anteil (%) 1,02 5,69
Die Prozentwerte beziehen sich auf alle 686 Fälle mit den Stadien G und H.

Tab. 4  Retinierte und nichtretinierte Weisheitszähne mit Stadien G und Ha

Stadium Gesamtzahl (n) Untergruppe (n) Anzahl der unter 
18-Jährigen

Minimalalter
Jahr/Monate

H ret/nv 143 13 0 18/3

HH ret/ret 59 0 18/3

HH ret/n-ret 71 1 17/11

H ret/G ret 17 7 0 18/6

H n-ret/G ret 10 2 17/10

G ret/nv 60 11 3 17/10

GG ret/ret 34 9 17/3

GG ret/n-ret 15 1 16/10

HH n-ret/n-ret 279   8 17/3

GG n-ret/n-ret 89   35 16/0
n-ret nichtretiniert, nv nicht vorhanden, ret retiniert.
aG/H Stadien nach Demirjian et al. [5] 
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Statistische Auswertung

Die statistische Auswertung wurde an der 
Eidgenössisch Technischen Hochschule  
Zürich am Seminar für Statistik durch-
geführt. Berechnungen erfolgten mit der 
Statistiksoftware R [26]. Mithilfe der lo-
gistischen Regression wurden die 10%-,  
50%- und 90%- Wahrscheinlichkeits-
werte für Stadium H berechnet [1]. Hier-
für wurde pro Fall jeweils nur ein Weis-
heitszahn in der Auswertung berücksich-
tigt. Bei unterschiedlichen Stadien links/
rechts (164 Fälle) wurde das in der Ent-
wicklung weniger weit vorangeschrittene 
Stadium einbezogen. In Fällen mit reti-
niertem Weisheitszahn auf der einen und 
nichtretiniertem auf der anderen Seite – 
betrifft überwiegend Zahn im Stadium H 
beidseits – wurde der retinierte Weisheits-
zahn berücksichtigt.

Bei der Auswertung der 3 Untergrup-
pen mit nur den Stadien G und H wur-
den, wenn vorhanden, jeweils beide Weis-
heitszähne berücksichtigt. Für die einzel-
nen Untergruppen wurden die Altersmi-
nima eruiert.

Ergebnisse

Retiniert vs. nichtretiniert

Die Verteilung der 686 Fälle mit reti-
nierten und nichtretinierten unteren 
Weisheitszähnen ausschließlich in den 
Stadien G und H und nach Geschlecht ge-
trennt sind in .	Tab. 2 und 3 zusammen-
gefasst. Es zeigen 68% der untersuchten 
Röntgenaufnahmen mit Stadien G und 
H keinen, 17% einen und 15% 2 retinierte 
Weisheitszähne. Retinierte Weisheitszäh-
ne wurden bei Männern (20%) häufiger 
als bei Frauen (12%) gefunden.

Die retinierten Weisheitszähne aus-
schließlich in den Stadien G und H 
(220 Fälle) zeigt .	Tab. 4. Es wurden 
mehrere Untergruppen mit retinierten 
Weisheitszähnen beidseits, retinierten 
Weisheitszähnen einseitig und durchge-
brochenen sowie nichtvorhandenen Weis-
heitszähnen auf der bilateralen Gegensei-
te gebildet.

Außerhalb der eigentlichen Untersu-
chung wurden in den beiden unteren Zei-
len der .	Tab. 4 die Gruppen der „nicht-
retinierten Weisheitszähne“ in den Sta-
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Zusammenfassung
In der zahnärztlichen Altersdiagnostik ist die 
radiologische Beurteilung der Weisheitszäh-
ne das wichtigste Kriterium bei der Frage 
nach der Vollendung des 18. Altersjahres. Als 
alleiniges Kriterium geben die Weisheitszäh-
ne auch bei abgeschlossenem Wurzelwachs-
tum diesbezüglich keine rechtsgenügende 
Sicherheit. In der vorgestellten Arbeit wurde 
untersucht, ob bei retinierten Weisheitszäh-
nen im Unterkiefer das Wurzelwachstum ver-
zögert wird und damit die Wahrscheinlich-
keit für ein vollendetes 18. Lebensjahr steigt. 
Es konnte mithilfe der logistischen Regressi-
on gezeigt werden, dass, verglichen mit den 
Fällen durchgebrochener dritter Molaren, 
bei retinierten Weisheitszähnen mit abge-
schlossenem Wurzelwachstum eine Verzö-
gerung von 0,6 Jahren bei männlichen und 
0,7 Jahren bei weiblichen Untersuchten auf-
tritt. Es konnte kein einziger Proband mit re-
tinierten unteren Weisheitszähnen und ab-
geschlossenem Wurzelwachstum beidseits 

identifiziert werden, der jünger als 18 Jah-
re war. Bei Vorliegen eines retinierten dritten 
Molaren mit abgeschlossenem Wurzelwachs-
tum nur auf einer Seite konnte ein einzelner 
Explorand von unter 18 Jahren festgestellt 
werden (17 Jahre, 11 Monate!). Fazit: Kön-
nen bei der zahnärztlichen Altersdiagnostik 
2 retinierte Weisheitszähne mit abgeschlos-
senem Wurzelwachstum im Unterkiefer fest-
gestellt werden, darf bei Mitteleuropäern ein 
Mindestalter von 18 Jahren mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit angenom-
men werden. Ist ein retinierter Unterkiefer-
weisheitszahn mit abgeschlossenem Wurzel-
wachstum vorhanden, ist das 18. Lebensjahr 
mit sehr großer Wahrscheinlichkeit vollendet.

Schlüsselwörter
Methodenstudien · Forensische  
Wissenschaften · Altersbestimmung mithilfe 
der Zähne · Weisheitszahn · Retention

Influence of impaction on third molar mineralization

Abstract
In dental age diagnostics radiological evalua-
tion of third molars is the most important cri-
terion to establish whether an individual has 
attained 18 years of age. However, completed 
root development of third molars as the on-
ly criterion is insufficient for an establishment 
of legal certainty. In the present paper it was 
investigated whether root development is 
slowed down in impacted lower third molars 
and thereby increases the probability that 18 
years of age has been attained. By means of 
logistic regression a delay of 0.6 years in male 
subjects and 0.7 years in female subjects was 
shown in impacted third molars with com-
pleted root development compared to cases 
with erupted third molars. There was no case 
in which an individual with impacted low-
er third molars with completed root develop-

ment on both sides was under the age of 18. 
In the presence of impacted third molars with 
completed root development on one side on-
ly one subject was under 18 years of age (17 
years and 11 months!). Conclusion: If two im-
pacted third molars with completed root de-
velopment in the lower jaw are determined 
in dental age diagnostics, a minimum age of 
18 years in central Europeans can be suspect-
ed beyond any reasonable doubt. If one im-
pacted mandibular third molar with complet-
ed root development is present it is very like-
ly that 18 years of age have been attained.

Keywords
Methodological studies · Forensic science · 
Age determination by teeth · Tooth, wisdom · 
Impaction
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dien H beidseits (279 Fälle) und G beid-
seits (89 Fälle) aufgeführt. Damit können 
die verschiedenen Untergruppen der „re-
tinierten Weisheitszähne“ mit den „nicht-
retinierten“ in der Tabelle direkt ver-
glichen werden. Schließlich sind in der 
rechten Spalte die Minimalalter in Jahren 
und Monaten angegeben.

Stadium H, beidseits nichtretiniert

Bei 279 Personen sind beide unteren 
Weisheitszähne mit Stadium H radio-
logisch vollständig in die Mundhöhle 
durchgebrochen. In 8 Fällen sind die Un-
tersuchten jünger als 18 Jahre. Zwei Ex-
ploranden stammen aus Südosteuropa, 
die übrigen aus der Schweiz.

Minimalalter: Ein männlicher Schwei-
zer ist die jüngste Person mit 17 Jahren 
und 3 Monaten.

Stadium H, mindestens 
eine Seite retiniert

Die Auswertung ausschließlich der 
143 Fälle mit mindestens einem reti-
nierten Weisheitszahn mit abgeschlos-
senem Wurzelwachstum (Stadium H) 
zeigt folgende Resultate: Mit der Ausnah-
me eines männlichen Schweizers waren 
alle Untersuchten über 18 Jahre alt. Es wa-
ren 17 Personen nicht schweizerischer Na-
tionalität; 9 Personen kamen aus Südost-
europa. Keine Person dieser Gruppe war 
jünger als 18 Jahre.

Minimalalter: Einzig ein männlicher 
Schweizer aus der Untergruppe „retiniert“ 
auf der einen, „nichtretiniert“ auf der an-
deren, war mit 17 Jahren und 11 Monaten 
knapp jünger als 18 Jahre. In den Subgrup-
pen „retiniert beidseits“ oder nur „reti-
niert einseitig/bilateral fehlend“ waren 
die jüngsten Exploranden 18 Jahre 3 Mo-
nate alt.

Stadium H auf der einen, 
Stadium G/retiniert auf 
der Gegenseite

Weisheitszähne auf der einen Seite mit ab-
geschlossenem Wurzelwachstum (Stadi-
um H) und auf der Gegenseite einen re-
tinierten dritten Molaren mit nicht voll-
ständig abgeschlossenem Wurzelwachs-
tum (Stadium G) weisen 17 Probanden 
auf. In 10 Fällen ist der Weisheitszahn im 
Stadium H vollständig durchgebrochen, 
in 7 Fällen ist auch dieser retiniert. Eine 
20,0-jährige Person stammt aus Jugosla-
wien; die übrigen sind schweizerischer 
Nationalität.

Minimalalter: Zwei der 17 Exploran-
den sind knapp jünger als 18 Jahre, beide 
weiblich und Schweizerinnen. Die 17 Jahre 
und 10 Monate alten Frauen sind aus der 
10 Personen umfassenden Subgruppe, bei 
denen der Weisheitszahn mit Stadium H 
in die Mundhöhle durchgebrochen ist. In 
den 7 Fällen mit retinierten Weisheitszäh-
nen beidseits (Stadium G auf der einen, 
Stadium H auf der anderen) ist die jüngs-
te Person 18 Jahre und 6 Monate alt.

Stadium G, mindestens 
eine Seite retiniert

In den 49 Fällen mit Stadium G beidseits 
ist in 15 Fällen auf einer Seite der Weis-
heitszahn bereits durchgebrochen. In den 
übrigen 34 Fällen sind die dritten Mo-
laren auf beiden Seiten retiniert. Bei wei-
teren 11 Probanden ist nur ein retinierter 
Weisheitszahn mit Stadium G angelegt. 
Der Weisheitszahn der Gegenseite fehlt. 
Von den 60 Untersuchten mit Stadium G 
(22% der Fälle) sind 13 jünger als 18 Jahre. 
Von 11 Fällen mit Stadium G nur auf der 
einen Seite und fehlendem Weisheitszahn 
auf der Gegenseite sind 3 Probanden jün-
ger als 18 Jahre, und von 34 Fällen mit re-
tinierten Weisheitszähnen beidseits sind 
9 Exploranden unter 18 Jahre alt. Es sind 
4 der 49 Personen der Subgruppe Stadi-

um G, mindestens auf der einen Seite re-
tiniert, nicht schweizerischer Nationalität. 
Eine Jugoslawin war 17,3 Jahre alt; die üb-
rigen Personen deutlich über 18 Jahre alt. 
Ausnahmsweise wird hier ein Medianwert 
angegeben, der einen Vergleich mit der 
gefundenen Literatur ermöglichen soll. 
Er beträgt bei den 34 Untersuchten mit je 
einem retinierten Weisheitszahn beidseits 
mit Stadium G 18,8 Jahre.

Minimalalter: Das Altersspektrum der 
13 Personen, die jünger als 18 Jahre sind, 
reicht von minimal 16 Jahren und 10 Mo-
naten bis 17 Jahre und 11 Monate.

Zeitlicher Einfluss der Retention

Anhand der in .	Tab. 5  aufgeführten 
Daten kann abgeschätzt werden, wie groß 
der zeitliche Einfluss der Retention auf 
die Wurzelbildung des Weisheitszahns 
ist. Es werden Daten für die 10%-, 50%- 
und 90%-Wahrscheinlichkeiten für Stadi-
um H angegeben.

Die Interpretation der 50%-Wahr-
scheinlichkeit-Spalte erlaubt folgende 
Aussagen [23]:
a) Männer sind zum Zeitpunkt des Sta-
diums H, unabhängig ob bei retinierten 
oder nichtretinierten Weisheitszähnen, 
den Frauen in der Entwicklung der Weis-
heitszähne etwa 1 Jahr voraus.
b) Die retinierten Weisheitszähne mit Sta-
dium H zeigen eine um 0,6 Jahre verzö-
gerte Entwicklung im Vergleich zu den 
durchgebrochenen Zähnen bei Männern 
und eine um 0,7 Jahre verzögerte Ent-
wicklung bei Frauen.

> Männer sind Frauen 
in der Entwicklung 
der Weisheitszähne 
etwa 1 Jahr voraus

Die Signifikanz wurde mit dem Likeli-
hood-Ratio-Test (LRT) bestimmt und 
war für die Variablen Alter, Geschlecht 
und Retention hoch ausgeprägt. Für das 
Alter war der p-Wert <2,2•10−16, für das 
Geschlecht 8,0•10−9 und für die Lage (Re-
tention) 7,2•10−4.

Tab. 5  10%-, 50%- oder 90%-Wahrscheinlichkeitswerte für Zahnstadium H

Geschlecht Ret 10% 50% 90%

Männlich Nein
Ja

17,53
17,90

19,03
19,60

21,38
22,28

Weiblich Nein
Ja

18,14
18,59

19,98
20,69

22,88
23,99
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Diskussion

Auswahl der untersuchten 
Weisheitszähne

Die Bewertung nur der beiden unteren 
Weisheitszähne führt laut Gunst et al. [6] 
zu den gleich sicheren Ergebnissen wie 
die Untersuchung aller 4 Weisheitszähne. 
Friedrich et al. [7] zeigen, dass in doppelt 
so vielen Fällen die Wurzelanatomie im 
Oberkiefer nicht beurteilt werden konn-
te wie im Unterkiefer. Gerade die Abgren-
zung der Stadien G und H ist im Oberkie-
fer erfahrungsgemäß deutlich schwieriger 
als im Unterkiefer; bei retinierten Zähnen 
erschwert die häufige Überlagerung der 
Wurzelspitzen mit dem Os palatinum die 
Beurteilung zusätzlich. Schließlich stellten 
verschiedene Autoren fest, dass die Ober-
kieferweisheitszähne das Wurzelwachs-
tum früher als diejenigen im Unterkie-
fer abschließen [11, 17, 18, 27]. Aus diesen 
Gründen beschränkte sich die vorgestell-
te Auswertung auf die unteren Weisheits-
zähne. Die Stadieneinteilung nach De-
mirjian et al. [5] wurde gewählt, weil die-
se sich im Vergleich mit anderen als vor-
teilhafter erwiesen hat [20].

Definition retiniert/nichtretiniert

Differenzierte Klassifikationen für reti-
nierte Zähne haben Archer [2] für den 
Oberkiefer sowie Winter [28] oder Wolf 
u. Haunfelder [29] für den Unterkie-
fer beschrieben. In der hier vorgestell-
ten Auswertung war ein Drittel der Weis-
heitszähne retiniert. Gemäß Kruger et al. 
[14] brachen 26% der als retiniert beur-
teilten unteren Weisheitszähne von Pro-
banden mit 18 Jahren bis zu deren Alter 
von 26 Jahren doch noch in die Mund-
höhle durch (im Oberkiefer waren es so-
gar 36%). Angesichts der offensichtlichen 
Schwierigkeiten, die topografische Lage 
der Weisheitszähne eindeutig zu klassifi-
zieren, wurde für diese Arbeit eine mög-
lichst einfache Unterteilung in retinierte 
und nichtretinierte Weisheitszähne ge-
wählt. Dank der Beschränkung auf Weis-
heitszähne mit den Stadien G und H dürf-
te die Fehlerquote der falschen Einteilung 
zusätzlich minimiert worden sein. Aller-
dings fällt auf, dass prozentual deutlich 
mehr retinierte Weisheitszähne mit Sta-

dium G beidseits (57%) als solche mit Sta-
dium H beidseits (41%) in die Auswertung 
gelangten.

Zeitlicher Verlauf der 
Wurzelmineralisation bei 
retinierten Weisheitszähnen

Gemäß den vorgestellten Ergebnissen 
verzögert sich die Wurzelbildung bei reti-
nierten Zähnen im Stadium H in der Grö-
ßenordnung von 0,6 bis 0,7 Jahren. Köh-
ler et al. [13] beschreiben bei retinierten 
Zähnen eine durchschnittliche Verzöge-
rung des Wurzelwachstums zwischen 2 
und 3,5 Jahren. Diese Werte entstammen 
einer Dissertation von Loitz [16]; sie wer-
den häufig zitiert, aber leider immer wie-
der undifferenziert wiedergegeben, denn 
sie beziehen sich nur für die Wachstums-
stufe R1/2, d. h. bei etwa Hälfte des Wurzel-
wachstums. Beim hier bedeutsamen Sta-
dium AC bzw. Stadium H schmilzt die-
ser Vorsprung auf 0,7 bis 1,3 Jahre. Zi-
tat aus der Zusammenfassung von Loitz 
([16], S. 40): „Diese Wachstumsverzöge-
rung hat sich bei Verschluss des Wurzel-
foramens wieder ausgeglichen.“

> Die Wurzelbildung bei 
retinierten Zähnen im 
Stadium H verzögert sich 
um 0,6 bis 0,7 Jahre

Für das Stadium G konnten Friedrich et 
al. [7] keine Verzögerung des Wurzel-
wachstums bei retinierten Weisheitszäh-

nen feststellen. Bei genauer Betrachtung 
der einzelnen Wachstumskurven und Me-
dianwerte der 4 Weisheitszähne bei unter-
schiedlichen topografischen Lagen kön-
nen z. T. aber recht eigenwillige Verläu-
fe festgestellt werden. Uneinheitlich sind 
zudem die gefundenen Medianwerte für 
die retinierten Weisheitszähne 38 und 48 
(Stadium A1/2), das gemäß .	Abb. 3 in [7] 
in etwa dem Demirjian-Stadium G ent-
sprechen dürfte. Friedrich et al. [7] fin-
den Werte zwischen 19,55 und 22,55 bei 
Zahn 38 sowie zwischen 20,47 und 23,24 
bei Zahn 48.

Die eigenen Werte für die Fälle der re-
tinierten Weisheitszähne im Stadium G 
liegen bei einem Alterswert der Pro-
banden von 18,8 Jahren. Für die nich-
tretinierten Weisheitszähne im Stadi-
um G beidseits betrug der Altersmedi-
anwert der Probanden 18,3 Jahre. Knapp 
ein Viertel (22%) der Individuen mit re-
tinierten Weisheitszähnen mit Stadi-
um G waren jünger als 18 Jahre. Werden 
die nichtretinierten dritten Molaren im 
Stadium G berücksichtigt, beträgt dieser 
Wert sogar 31%. Stadium G erlaubt we-
der bei Vorliegen von retinierten noch 
bei nichtretinierten Weisheitszähnen ei-
ne rechtsgenügende Aussage über die 
Vollendung des 18. Altersjahrs. Die in 
Friedrich et al. [8] sowie Berndt et al. [3] 
gefundenen gegenteiligen Äußerungen 
können durch die hier vorgestellte Stu-
die nicht bestätigt werden.

In 150 Fällen mit einem retinierten 
Weisheitszahn und Stadium H auf min-
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destens einer Seite (Subgruppen H ret/
nv, HH ret/ret, HH ret/n-ret, H ret/G 
ret) befand sich ein einziges Individu-
um (0,7%), das mit 17 Jahren und 11 Mo-
naten knapp jünger als 18 Jahre war. Ge-
stützt auf diese Untersuchung haben Mit-
teleuropäer mit mindestens einem fertig 
gebildeten, retinierten Weisheitszahn im 
Unterkiefer mit sehr großer Wahrschein-
lichkeit ein Alter von über 18 Jahren. Sind 
beide Weisheitszähne mit Stadium H re-
tiniert, ist die Aussagesicherheit noch 
größer. Von insgesamt 59 Fällen mit die-
ser Konstellation war der jüngste Pro-
band 18 Jahre 3 Monate alt. Im Gegen-
satz dazu stehen die 279 Fälle mit aus-
schließlich nichtretinierten Weisheits-
zähnen und Stadium H, in denen 8 Pro-
banden (2,9%) jünger als 18 Jahre wa-
ren. Eine rechtsgenügende Aussage zum 
18. Altersjahr ist in diesen Fällen, ledig-
lich gestützt auf die zahnärztliche Unter-
suchung, nicht möglich.

Fazit

Retinierte Weisheitszähne mit Stadi-
um H zeigen im Vergleich zu den durch-
gebrochenen Zähnen eine um 0,6 Jah-
re verzögerte Entwicklung bei Männern 
und eine um 0,7 Jahre verzögerte Ent-
wicklung bei Frauen. Der Vergleich der 
retinierten und nichtretinierten Weis-
heitszähne im Stadium G beidseits er-
gibt einen Unterschied der Median-
werte von 0,5 Jahren. Unabhängig von 
der Lage des untersuchten Weisheits-
zahns ist bei Männern das Wurzelwachs-
tum etwa 1 Jahr früher als bei Frau-
en abgeschlossen. Kann bei einem mit-
teleuropäischen Exploranden ein reti-
nierter Weisheitszahn im Stadium H im 
Unterkiefer diagnostiziert werden, ist 
der Untersuchte mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit älter als 18 Jahre. Sind 
beide Weisheitszähne retiniert und wei-
sen ein fertig abgeschlossenes Wurzel-
wachstum auf, ist dies mit an Sicherheit 
grenzender Wahrscheinlichkeit der Fall. 
Bei Vorliegen von retinierten Weisheits-
zähnen im Unterkiefer beidseits im Sta-
dium G kann ein Alter von unter 18 Jah-
ren zahnärztlicherseits nicht ausge-
schlossen werden.
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